
Vereinbarung

Zwischen

Gemeinde Hohenwarte

als Vermieter

und

als Mieter

über die Nutzung des Aüfenthaltsraümes des Mehü weckgebäudes der Gemeinde Hohenwarte.

Der Mieler nura den Aufenlhalt.raumam..... .

I nde r -ze i t von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ü r fo lgende

Veranllahung:

Für die Nutzung ist folgendes Entgelt zu entrichten:

l.Kaltmiete:
je angefangene Std.
Langzeitnutzung (ab 8 h)

2. Warmmiete:
je angefängene Std.
Langzeitnutzung (ab 8 h)

3.Betriebskost€npauschale:
je angefangene Std.
Langzeilnutzung (ab 8 h)

4.Reinigungspauschale:

3,00 EIIRO
1s,00 EURO

5,00 EURO
25,00 EURO

4,00 EURO
8,OO EURO

15,00 EURO

Gesamt:

Der Betrag wird vom Mieter im Voraus bar bezailt.

Das Mehrzweckgebäude wi.d vom Vermieter gereinigt übergeben. Der Mieter hat damufzu achten, dass
das Inventar sorgsarn behandelt und nichts zweckenffremdet genutt wird.
Der Schlüssel fiir das Mehfiweckgebäude wird durch ein€n Gemeind€beauftragten vor der Veranstaltung
an den Mieter übergeben und wird nach Absprache v,/ieder zurückgegeben.

Hohenwarte, den

Mieter


